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Vorwort zur 7. Auflage
Vorwort zur 7. AuflageVorwort zur 7. AuflageIm Jahr 2015 nahm der Gesetzgeber folgende Änderungen vor:
 Das Meldepflicht-Änderungsgesetz BGBl I 79/2015 bringt eine Abschaffung der

täglichen Geringfügigkeitsgrenze und der fallweisen Beschäftigung, eine Umstel-
lung auf die monatliche Individualisierung der Beitragsgrundlage und eine Absen-
kung der Verzugszinsen. Die Änderungen treten erst mit 1.1.2017 in Kraft und wer-
den bei der Kommentierung in der Folgeauflage berücksichtigt.

 Das Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz (SBGG) BGBl I 113/2015 enthält Anpassun-
gen des ASVG zur Eindämmung von Scheinunternehmen und zur Kontrolle im
Vertragspartnerbereich.

 Das Steuerreformgesetz 2015/2016 (StRefG 2015/2016) BGBl I 118/2015 nimmt
eine Harmonisierung von Beitragsgrundlagen in der SV mit der Steuerbemes-
sungsgrundlage, eine Verringerung der Beitragsgruppen in der Krankenversiche-
rung und eine Anhebung der Höchstbeitragsgrundlage vor.

 Das Budgetbegleitgesetz 2016 (BBG 2016) BGBl I 144/2015 nimmt Anpassungen
des ASVG infolge Einführung des Freiwilligen Integrationsjahres vor und enthält
Änderungen betreffend den Auslandsdienst nach dem ZDG.

 Das Sozialrechts-Änderungsgesetz 2015 (SRÄG 2015) BGBl I 162/2015 bringt un-
ter anderem eine Neuordnung der Pflichtversicherung von bei Vertretungsbehör-
den und internationalen Organisationen beschäftigten Personen, die Einbezie-
hung der Laienrichter an den Verwaltungsgerichten in die Teilversicherung in der
Unfallversicherung, Anpassungen beim Zuschuss zur Entgeltfortzahlung und bei
der Auftraggeberhaftung, die Sicherung des Krankengeldanspruchs im Zusam-
menhang mit Pensionsverfahren wegen geminderter Arbeitsfähigkeit und eine
Klarstellung betreffend den Charakter der Teilpflichtversicherungszeiten als Bei-
tragszeiten.

Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir weiterhin dankbar (mar-
tin.sonntag@justiz.gv.at).

Jänner 2016 Der Herausgeber
und das Autorenteam
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